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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes b etreffend Versuche 
an Tieren (Tierversuchsge setz 1988) 

Die Pr2lsidentenkonferenz der Land'iJirtschaftskammern Öst er

re ichs beehrt sich, dela Präsidium des Nat i onal rates die 

beiliegenden 25 Ab:3chri f t en ihrer Ste l l un gnahme zum Entwurf 

e ines Bundesgesetzes betreff end Versu che an Tieren (Tier

ve.csuchsgesetz 193f3) liiit der Bitte ur" Kenntnisnahme zu 

ü;)crrcich en. 
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Jl.n das 
Bundeswinisterium für vJissenschaft 
und !<'orschlulg 
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Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

5436/23-7 /88 31.I\·1ai 19888 

\'iien, am 21. 7 .1988 

Unser Zeichen: 
S-688/N 

AISCHRIFJ 

Durchwahl: 
479 

Betreff : Entwurf eines Lundesgesetzes betreffend Versuche 
an Tieren (Tierversuchsgesetz 1 9 8 8) 

D ie Pr�5identenkonferenz der Landwirtschaftskarr@ern Öster

reichs beehrt sich, dem B undesministerium f�r Wissenschaft 

und Forschung mitzuteile n, daß sie die Z ielsetzung, die 

Tierversuche auf das absolut erforderliche Mindestmaß zu 

reduzieren und die DurchfGhrung unvermeidbarer Tierversuche 

inklusive Haltung und Pflege der: Versuchstiere strenger zu 

regeln, begrGßt und grundsätzlich dem EntvlUrf zustimmt. 

Zu § 2 de s Ent\vurfes liJird jedoch bemerkt, daß die Auswei

tung des Begriffes "'l'ierversuch" auch Haltungs- und r'Gtte

rungsversuche mit landwirtschaftlichen Nutztieren miteinbe

zieht. Die Präsidentenkonferenz de r Landwirtschaftskarrm�rn 

regt daher folgende Definition des Tierversuches im § 2 des 

Tierversuchsgesetzes an : 
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"Als Tierversuche im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten 

alle über die landwirtschaftlichen Haltungs- und Fütte

rungsversuche hinausgehenden experimentellen Eingriffe 

an oder Behandlungen von lebenden \'lirbel tieren mit dem 

Ziel, eine wissenschilftliche Annahme zu prüfen, Informa

tionen zu erlangen, einen Stoff zu gewinnen oder zu prü

fen oder die Wirkung einer bestirillu.ten Naßnahme am Tier 

festzustellen". 

Die Angleichung der Definition des Tierversuchs an das 

Sch\veizer 'fierversuchsgesetz sowie an das Europäische Über

cinkor.rraen zum Schutz von Wi�beltieren, die für Versuchs

und andere wissenschaftliche Z"lecke verwendet werden, wird 

positiv beurteilt. Es müßte aber auch des weiteren sicher

gestell t \verden, daß aus dem Ausland importierte Produkte 

den gleichen Auflagen unterliegen wie inländische Erzeug

nisse. Ni t dieser I'�aßnahme soll eine Nettbewerbsverzerrung 

hintangehalten werden, die für österreichische Produkte 

nachteilige Auswirkungen zeitigen würde. 

Zu § 3 ��s. 2 wird auf den unbesti��ten Gesetzesbegriff 

"berechtigtes Interesse 11 hinge\viesen. Ein berechtigtes 

Interesse ist Voraussetzung für die Erteilung einer Geneh

migung von Tierversuchen und birgt daher die Gefahr eines 

allzu großen Ermessensspielraumes in der Vollziehung in 

sich. Nach Ansicht der Präsidentenkonferenz der Landwirt

schaftskammern stellt die Vorbeugung, Erkennung oder Hei

lung von Krankheiten bei Nensch und Tier jedenfalls ein 

derartiges berechtigtes Interesse dar. 

Die vorgeschlagene Zuordnung der Vollzugskompetenzen an fünf 

verschiedene lVlinisterien ersch\'iert die Durchführung des 

Gesetzes und widerstrebt dem Ziel einer effizienten Verwal-
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tung. Die Prisidentenkonferenz regt daher an, die Vollzugs

korapetenz konzentriert dem Bundesminister für Gesundheit 

und öffentlichen Dienst zuzuweisen. 

2 5  Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemiß 

gleichzeitig dem Pr�sidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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